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ITSG Informationstechnische Servicestelle  
der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH  

 

Besondere Nutzungsbedingungen für sv.net  

ANERKENNUNG  
Mit Nutzung der sv.net-Systeme sv.net/online und/oder sv.net/classic (im Folgenden sv.net genannt) 
erkennt der Teilnehmer den Software-Lizenzvertrag, die besonderen Nutzungsbedingungen für sv.net 
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen 
Krankenversicherung GmbH (im Folgenden: ITSG genannt) als verbindlich an. Rechtlicher Hinweis: 
sv.net ist eine eingetragene deutsche Marke der ITSG GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

1. REGELUNGSGEGENSTAND  
1.1 Die Nutzungsbedingungen regeln die Besonderheiten in der Nutzung von sv.net. Daneben gelten die 
AGB der ITSG. 
1.2 Die ITSG stellt sv.net ausschließlich auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen sowie der AGB 
bereit. 
1.3 Bestimmte Leistungen können in eigenständigen zu schließenden Verträgen festgelegt werden. 
1.4 Die ITSG ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen ohne vorherige Ankündigung, zu ändern oder zu 
ergänzen. Geänderte Nutzungsbedingungen sind im Internet auf den Seiten von sv.net ersichtlich. 
 
2. LEISTUNGSUMFANG  
2.1 sv.net/classic und sv.net/online sind kostenfreie Produkte zur manuellen Erstellung und elektronischen 
Übermittlung unter Anderem von Sozialversicherungsmeldungen, Beitragsnachweisen, Meldungen zur 
Beantragung von Sozialleistungen etc. an die gesetzlichen Sozialversicherungs-/Sozialleistungsträger 
Deutschlands und Institutionen wie z. B. Berufsständische Versorgungseinrichtungen (im Folgenden 
Meldungen an Sozialträger genannt). 
2.2 Die ITSG handelt im Treuhandverhältnis zu Sozialträgern und Arbeitgebern. 
2.3 sv.net ist kein Ersatz für ein Entgeltabrechnungsprogramm. Beispielsweise werden Entgelte sowie 
Sozialversicherungs- und Steueranteile nicht errechnet. Die Produkte treten damit nicht in Konkurrenz zu 
Programmen kommerzieller Software-Anbieter. 
2.4 Der Teilnehmer hat die für den Zugang zu den Services notwendige Software, Hardware sowie die 
Kommunikations-/Internetanbindung und eine gültige E-Mail-Adresse auf eigene Kosten bereitzustellen.  
2.5 Die ITSG übernimmt keine Garantie, dass ihre Systeme und Dienstleistungen ohne Unterbrechung zur 
Verfügung stehen. 
2.6 Die ITSG behält sich das jederzeitige Recht zur Verbesserung der Leistungen des Services vor. 
Laufende Änderungen der Inhalte sind Bestandteil der Services und stellen keine Leistungsänderungen 
dar. 
2.7 Zur Beseitigung von Störungen und zur Durchführung von Wartungsarbeiten behält sich die ITSG das 
Recht zur Unterbrechung der Services vor. 
 
3. ANMELDUNG  
3.1 Der Benutzer sichert zu, dass die von ihm im Rahmen des Vertragsschlusses gemachten Angaben 
über seine Person und sonstige vertragsrelevante Umstände vollständig und richtig sind. 
3.2 Der Benutzer verpflichtet sich, die ITSG jeweils unverzüglich über Änderungen der Daten zu 
unterrichten. Auf entsprechende Anfrage der ITSG hat der Benutzer die Daten zu bestätigen. Bei Verstoß 
ist die ITSG berechtigt, die Leistungen sofort zu sperren. 
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4. NUTZUNG VON SV.NET  
4.1 Der Benutzer kann Meldungen in sv.net/online über die dafür vorgesehenen Web-Formulare manuell 
eingeben und versenden. 
sv.net/classic unterstützt ab der Version 10.0 das ELENA-Verfahren. Nur in sv.net/classic kann die 
Speicherung von statischen Daten wie Firmen- und Personalstamm auf dem lokalen PC erfolgen. 
sv.net/online unterstützt das ELENA-Verfahren nicht.  
4.2 Der Benutzer kann Meldungen über die in sv.net/classic eingegebenen und über sv.net/classic 
verwalteten Daten durch sv.net/classic erzeugen und versenden lassen. 
4.3 Der Benutzer darf Meldungen nur für seinen Betrieb oder einen Betrieb, zu dem er die Vollmacht zur 
Abgabe von Meldungen besitzt, abgeben. 
4.4 Der Benutzer erkennt an, dass die von ihm mittels sv.net übermittelten Daten eine rechtsverbindliche 
Wirkung besitzen. 
4.5 Übermittelte Daten, denen seitens sv.net eine Transaktionsnummer zugewiesen wurde, können nicht 
mehr gelöscht oder zurückgeholt werden. 
4.6 Der Benutzer darf den Service nicht unbefugt manipulieren. 
4.7 Die automatisierte Eingabe von Daten in die Web-Formulare, das Anprogrammieren und Nutzen von 
Schnittstellen des sv.net-Systems zum Einbringen von Daten außerhalb der dafür vorgesehenen 
Benutzerschnittstellen, ist ausdrücklich untersagt. 
4.8 Das Einbinden von sv.net und/oder Teilen davon in Fremdsysteme bedarf ausdrücklich der 
schriftlichen Genehmigung der ITSG. Auch hier bleibt das automatisierte Einbringen von Daten 
ausnahmslos untersagt. 
4.9 Die ITSG unterstützt die Übermittlung der vom Benutzer erfassten Meldedaten an die vorgesehenen 
Adressaten.. 

5. EINSTELLUNG DER DIENSTE  
5.1 Die kostenlose Teilnahme durch den Benutzer läuft auf unbestimmte Zeit. 
5.2 Die Teilnahme kann seitens des Benutzers formlos durch eine Mail an hotline@itsg.de unter Angabe 
der Betriebsnummer, des Benutzernamens, des Passwortes und der hinterlegten E-Mail-Adresse 
gekündigt werden. 
5.3 Die ITSG behält sich das Recht zur Löschung oder Sperrung von Teilnehmerzugängen vor, sofern der 
Benutzer gegen die Regeln dieser Nutzungsbedingungen verstößt. Dies gilt auch, wenn der Verdacht 
einer Verletzung vorliegt. 
5.4 Die ITSG behält sich das Recht vor, den Dienst in Teilen oder vollständig mit einer Vormeldezeit von 
vier Wochen einzustellen. 
 
6. DATENSCHUTZ 
6.1 Die Verarbeitung, Weiterleitung und Quittierung der Daten ist mit einer Zwischenspeicherung der 
Daten auf den Computersystemen der ITSG verbunden. 
6.2 Personenbezogene Daten werden nur erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit sie zur Erfüllung 
der dem Benutzer angebotenen Dienste benötigt werden. 
6.3 Die ITSG gewährleistet die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes und der Datensicherheit laut 
§ 9 BDSG nebst Anhang, sofern der Nutzer die hierin aufgeführten Bedingungen einhält. 
 
 
 
Heusenstamm, den 14.04.2010 




